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Fachteil

Moderne Meliorationen:

Ersatzmassnahmen für
Wegebau in intensiv genutzten
Landwirtschaftsgebieten
Fallbeispiel Wolfwil (SO)
K. Huser, R. Rodewald, H. Bienz, L. Ming

Anhand des Fallbeispieles Wolfwil (SO) soll aufgezeigt werden, wie die Forderung
nach Ersatzmassnahmen bei modernen Meliorationen mitberücksichtigt werden
kann. Nach einer kurzen Einführung in die Thematik wird die konkrete
Vorgehensweise-mit Nutzungsauflagen und Ersatzflächenberechnung-ausführlicher
beschrieben. Dabei dürfte vor allem der angewandte Berechnungsmodus der
Ersatzflächen für interessierte Kreise von Bedeutung sein. Abschliessend wird
die aktuelle Situation der Gesetzgebung diskutiert, sowie das Fallbeispiel aus
landschaftsschützerischer Sicht beurteilt.

A l'aide de l'exemple de Wolfwil (canton de Soleure), il est démontré comment les
exigences en matière de mesures de compensation peuvent être respectées dans
le cadre des améliorations foncières modernes. Après une brève introduction
dans la thématique, l'auteur décrit le procédé pratique plus en détail en expliquant
les restrictions d'utilisation et le calcul des surfaces de compensation. Les milieux
intéressées retiendront notamment le mode de calcul pour les surfaces de
compensation. Finalement, l'état actuel de la législation est évoqué ainsi que l'exemple

de Wolfwil jugé du point de vue de la protection du paysage.

Partendo dall'esempio del caso di Wolfwil (SO) si vuole mostrare come, nelle
migliorie fondiarie moderne, si possa tener conto dell'esigenza di misure sostitutive.

Dopo una breve introduzione nella tematica, si décrive in dettaglio il modo
concreto di procedere - con piani di utilizzazione e calcoli delle superfici
sostitutive. Particolare interesse risiede nel modo di calcolo delle superfici sostitutive.

Per concludere si discute della situazione attuale nella legislazione e si
giudica l'esempio di casi dalla prospettiva della protezione del paesaggio.

1. Zur Fragestellung
Gemäss dem neuen Leitbild des
Meliorationswesens «sind moderne Meliorationen
Projekte zur Gestaltung und Förderung
des ländlichen Raumes. Sie sind die neue
Herausforderung für Fachleute aus den
Bereichen Raumplanung, Natur- und
Landschaftsschutz sowie der Land- und
Forstwirtschaft Ihr Leistungsauftrag
hat sich erweitert und umfasst nun folgende

Aufgaben:

- Versorgung mit Nahrungsmitteln

- Nutzung und Erhaltung der natürlichen
Lebensgrundlagen

- Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft

- Beitrag zum wirtschaftlichen und kultu¬
rellen Leben im ländlichen Raum.»1

Dieser Artikel möchte anhand der Melioration

in Wolfwil aufzeigen, wie diesem
neuen Leitbild in einer bereits intensiv
genutzten, mittelländischen Landschaft
Rechnung getragen werden kann.
Insbesondere geht es um die Frage, ob und in

welcher Weise die Zerschneidung einer
Landschaftskammer mittels Güterwege
und -Strassen Ersatzmassnahmen nach
sich zieht. Art. 3 NHG verlangt, dass die
Behörden und Amtsstellen des Bundes bei

der Erfüllung von Bundesaufgaben (hier:
Subventionierung der Melioration) dafür
zu sorgen haben, dass das heimatliche
Landschaftsbild geschont und, wo das
allgemeine Interesse an ihnen überwiegt,
ungeschmälert erhalten bleibt. In Verbindung

mit Art. 18,1"* NHG2 liegt nun der
Schluss nahe, dass auch eine zwar intensiv

genutzte, aber über ein Aufwertungspotential

verfügende Landschaft zu schonen

ist. Unvermeidliche Eingriffe in Form

von Wegebau bringen Zerschneidungen
von Lebensräumen, Geometrisierung und

Begradigung der Landschaft sowie
Störungen durch Erholungssuchende (Wanderer,

Spaziergänger/-innen mit Hunden,
Fahrrad- und Motorradfahrer/-innen) mit
sich. Diese Beeinträchtigung von Natur
und Landschaft muss mit Ersatzmassnahmen

abgegolten werden.

Die Verantwortlichen der Wolfwiler Melioration

nahmen diese Ersatzpflicht ernst.
Sie wandten einen Berechnungsmodus
für Ersatzflächen an, der auch für andere,
ähnlich gelagerte Meliorationen von Interesse

sein dürfte. Dies wurde vom
Eidgenössischen Amt für Strukturverbesserung

bestätigt: es sei ein interessanter
Versuch, sowohl die Zusammenarbeit im
Kanton als auch die Berechnungsweise
seien beispielhaft3.

2. Interessenkonflikt und
Lösungsansatz
Die solothurnische Gemeinde Wolfwil liegt
im Aaregäu südöstlich von Oensingen. Im

Süden stösst sie an den Aarelauf. Die
landwirtschaftlichen Flächen werden intensiv
genutzt, die Landschaft gilt als
«ausgeräumt». Doch bestehen, gemäss dem
Naturkonzept der Gemeinde, zwei wichtige

Vorranggebiete für Natur und
Landschaft. Eines dieser Gebiete, die ehemaligen

Wässermatten mit dem 1861 gebauten

Schweissacker-Kanal (vgl. Abb. 1-3),
wird von der Güterregulierung betroffen.
Dies führt zu einem Interessenkonflikt
zwischen Naturschutz und Melioration. Damit
dieser Interessenkonflikt verstanden werden

kann, sollen die Bewandtnisse dieses
Baches kurz erläutert werden:
«Der Schweissacker-Kanal bildet zusammen

mit dem ihn umgebenden
Dauergrünland (Wies- und Weideland) nicht nur
eine ökologische, sondern auch eine
landschaftliche Einheit»4. Der alte
Bewässerungskanal gilt als einer der am weitesten
intakten Mittellandfliessgewässer im Kanton

mit einer zentralen Bedeutung für den
Artenschutz auf kantonaler Ebene. Dank
einer guten Wasserführung und einem
geringen Anteil angrenzenden Ackerbaulandes

weist der Bach eine sehr gute
Wasserqualität auf, was zusammen mit den
periodischen Vernässungen ideale
Voraussetzungen für gewisse, z.T. gefährdete

Tierarten sind (zehn «Rote-Liste-
Arten», u.a. Dohlenkrebse und Blauflüge-
lige Prachtslibellen).
Dem Natur- und Landschaftschutz zur
Freud, den Bauern zum Leid: Der Kanal
kann - u.a. wegen verschiedenen
menschlichen Eingriffen in der Gegenwart
-über die Ufer treten und Schäden am
Kulturland anrichten. Aus bäuerlichen Kreisen

wurde deshalb eine Bachverbauung
gefordert. Diese kam aber sowohl aus
finanziellen, wie aus naturschützerischen
Gründen nicht in Frage. Die Flurgenossenschaft

sah dies nach ersten Verhandlungen

ein. Man einigte sich schliesslich
auf eine Parzellenarrondierung und ein

neues Wegnetz.
Diese beiden letzteren Neuerungen bewirken

jedoch im Gebiet des Schweissacker-
Kanals eine Beeinträchtigung für Natur
und Landschaft. Aufgrund der in Kapitel 1
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Abb. 1: Der Schweissacker-Kanal fliesst durch eine intensiv genutzte Agrarlandschaft.

>

Abb. 2: Ökologisch wertvolle Uferbestockung inmitten einer intensiv genutzten
Agrarlandschaft.

stichwortartig aufgezählten Störungen
forderte das kantonale Amt für Raumplanung
(Abteilung Naturschutz) - gestützt auf Art.
18,Ter NHG -angemessenen Ersatz auch
für sogenannt «ausgeräumte Landschaften».

Diesem Artikel wird auch auf kantonaler

Ebene Rechnung getragen: In der
Verordnung über Natur- und Heimatschutz

vom 14. November 1980, § 21 ist
die Schaffung von ökologischen
Ausgleichsflächen bei Landumlegungen und
Meliorationen vorgesehen5 (wobei hier
von ökologischen Ausgleichsflächen und
nicht von Ersatz gesprochen wird).
In intensiven Verhandlungen konnten sich
die betroffenen Parteien schliesslich
einigen: Die als Ersatz geltende Fläche wurde

an den Schweissacker-Kanal gelegt.
Ein je 5 m breiter Streifen rechts und links

des Baches müssen extensiv
bewirtschaftet werden (3 m gemäss StoV und
2 m gemäss Ersatzpflicht). Wie die
involvierten Parteien zu diesem Entscheid
kamen, soll anhand des nächsten Kapitels
aufgezeigt werden.

3. Vorgehensweise
Bei Ersatzmassnahmen ist es grundsätzlich

schwierig, den Umfang der Ersatzfläche

so zu bestimmen, dass letztere als

angemessen bezeichnet werden kann. Im
Fall Wolfwil einigten sich die beiden
Ausschüsse Natur- und Heimatschutz sowie
Landwirtschaft der kantonalen
Raumplanungskommission folgendermassen: sie
definierten die Nutzung, den Umfang

sowie den Ort der Ersatzfläche und
bestimmten, wer den Nachweis dieser
Fläche erbringen müsse.

3.1 Nutzungsauflagen
Erste Diskussionen zeigten, dass die
Ersatzfläche nicht der landwirtschaftlichen
Nutzung entzogen werden soll. Es wird
eine naturnahe Bewirtschaftung angestrebt

und nicht gemäss früheren Ideen ein
Biotop mit Weiher eingerichtet. Damit der
Anspruch eines angemessenen Ersatzes
gelten kann, wurde dieses «naturnah» klar
umrissen:

1. Verzicht auf Düngung,
auch keinen Hofdünger
wie Gülle oder Mist.

2. Verzicht auf chemische
Pflanzenbehandlungsmittel

auch für Einzelstöcke.

3. Der früheste Schnittzeitpunkt

wird in Absprache mit
der Abteilung für
Naturschutz des ARP festgelegt

4. Eine zusätzliche späte
Herbstweide wird
zugelassen, sofern dadurch
keine Trittschäden entstehen.

5. Grundbucheintrag zur
dauernden Sicherstellung des
Zweckes.

Gerade der letzte Punkt ist aus Sicht des
Naturschutzes wichtig, damit zu einem
späteren Zeitpunkt keine Unklarheiten
entstehen können7. Die ausgeschiedene
Fläche soll nicht nach Gutdünken des
Bauern beispielsweise sechs Jahre extensiv

und dann wieder intensiv bewirtschaftet

werden (wie dies gemäss LwG möglich
ist), sondern er muss sich an eine langfristig

extensive Nutzung halten. Genau dieser

Punkt stiess in Landwirtschaftskreisen
auf Kritik, da sich die Betroffenen in ihrer
Entscheidungsfreiheit eingeschränkt fühlten.

Schliesslich wurde dieser Punkt der
Auflage doch akzeptiert.

3.2 Ersatzflächen-Berechnung
«Der Umfang der Ersatzfläche richtet sich
nach dem Mass des Eingriffs in Natur und
Landschaft, insbesondere nach dem Mass
der neuen Wege und Strassen»8. Die

Berechnung der Ersatzfläche präsentiert
sich folgendermassen9:
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Abb. 3: Vernässung am Schweissacker-Kanal. (Photos: Archiv SL)

1. Wege und Strassen mit
Hartbelag (Asphalt, Glorit
usw.): Gesamtlänge der
neuen Strassen x Breite x
100%.

2. Naturwege: Gesamtlänge
der zusätzlichen Wege x
Breite x 50% (50%, weil
Naturwege gegenüber
Strassen mit Hartbelag
weniger nachteilig sind).

3. Zuschlag für die allgemeine

Verschlechterung des
Naturhaushaltes Dieser

richtet sich nach dem
Mass des Eingriffes
(insbesondere nach dem
Verhältnis zwischen neuen
und bestehenden Wegen).
In der Regel liegt dieser
Faktor bei 50% der Summe
von 1. + 2., in besonderen
Fällen ist er anzupassen.

Berechnung in Wolfwil9:

1. Wege mit Hartbelag:
1,2 km x 3 m x 100% 0,36 ha

2. Naturwege:
6,8 km x 3 m x 50% 1,02 ha

Zwischentotal: 1,38 ha

3. Qualitätszuschlag:
50% von 1,38 ha 0,69 ha

Total der Ersatzfläche 2,07 ha

Gerundet: Ersatzfläche 2,00 ha

3.3 Nachweis und Ort der Ersatzfläche
Den Nachweis für die Ersatzfläche hat die
Flurgenossenschaft zu erbringen. Beispiel
Wolfwil: Mögliche Flächen sind innerhalb
des Meliorationsperimeters, aber auch
innerhalb der Bürger- oder der
Einwohnergemeinde (als weitere Nutzniesserinnen

der neuen Wege) auszuscheiden.

Hingegen ist eine Beteiligung des
Kantons zur Bereitstellung des Pflichtersatzes

nicht möglich. Er kann jedoch,
gemäss den Grundsätzen des kantonalen
Mehrjahresprogrammes «Natur und
Landschaft», über den Pflichtersatz hinausgehende

Leistungen zugunsten von Natur
und Landschaft abgelten.
Den Ort der Ersatzflächen bestimmte die
Flurgenossenschaft in Absprache mit der
Abteilung Naturschutz. In der Regel müssen

diese Flächen in Vorranggebieten
Natur und Landschaft liegen. Im Falle von
Wolfwil entschieden sich die Beteiligten für
den im Kapitel 2 erwähnten, extensiv
bewirtschafteten Streifen entlang des
Schweissacker-Kanals (insgesamt je 5 m
rechts und links des Baches).

4. Ausblick
Das Beispiel Wolfwil zeigt, wie dem neuen

Leitbild für Meliorationen Rechnung
getragen werden kann. Die Handhabung
im Fall Wolfwil sieht nun folgendermassen
aus: Die Bauern werden die ausgeschiedenen

Flächen entlang des
Schweissacker-Kanals als obligatorische 5%
Ausgleichsfläche bei der IP-Produktion (Art.
31b Abs.1 LwG10) oder als ökologische
Ausgleichsfläche im Sinne von Art. 31b
Abs. 2 LwG" angeben. Der extensiv
bewirtschaftete Streifen entlang des
Kanals kann deshalb strenggenommen
nicht mehr als Ersatz gelten, da die
Ertragseinbussen - aufgrund der vorge¬

schriebenen, extensiven Bewirtschaftung

- über Bundesgelder abgegolten werden.
Diese Parallelität von Art. 18,1,er NHG und
Art. 31b LwG ist aufgrund der
Öko-Beitragsverordnung vom 26.1.94 möglich. In

der Wegleitung 1994 für den ökologischen
Ausgleich auf dem Landwirtschaftsbetrieb
steht dazu folgende Vorgabe: «Biotope
von nationaler und regionaler Bedeutung
nach Artikel 18a und 18b NHG sind
beitragsberechtigt, wenn mit dem
Bewirtschafter eine Vereinbarung zur Abgeltung
der Naturschutzauflagen abgeschlossen
wurde. Sie sind anrechenbar an die in der
Integrierten Produktion / im Biologischen
Landbau verlangten ökologischen
Ausgleichsflächen.» Im Falle Wolfwil wurden
mit den Bewirtschaftern Naturschutzauflagen

ausgehandelt (vgl. Kapitel 3), die nun
nicht finanziell über Art. 18,1ter NHG
abgegolten werden, sondern als Ersatzmassnahmen

für die Melioration gelten. Mit
anderen Worten: Der eigentliche Ersatz
beinhaltet die - gegenüber den
Bewirtschaftungsrichtlinien des Bundes für
ökologische Ausgleichsflächen-verschärften
Auflagen. Wichtig ist die dauernde
Verbindlichkeit (v.a. Grundbucheintrag) der
Auflagen, denn nur sie garantiert eine
konsequente Extensivierung der ausgeschiedenen

Flächen. Wobei bezüglich
Grundbucheintrag zu erwähnen ist, dass nicht
nur die Besitzer, sondern auch die Pächter

und Unterpächter zu den Auflagen
verpflichtet werden müssen.
Was kann das Beispiel «Melioration in

Wolfwil» konkret aufzeigen? Bedeutsam
und durchaus zweckmässig für andere
ähnlich gelagerte Meliorationen ist der
angewandte Berechnungsmodus (vgl.
Kapitel 3.2) sowie die verschärften und
verbindlichen Bewirtschaftungsauflagen
(vgl. Kapitel 3.1). Somit werden natur-
schützerische Anliegen in einer Melioration

(vgl. Leistungsauftrag einer Melioration

in Kapitel 1) mitberücksichtigt.
Abschliessend sei betont, dass neben der
quantitativen Berechnung die Qualität von
Ersatzflächen von ebenso grosser Bedeutung

ist: Ersatzflächen dürfen nicht dorthin
verlegt werden, wo es die kleinsten oder
keine Interessenkonflikte gibt, weil das
Land als ökonomisch wertlos gilt, sondern
sie müssen an naturschützerisch sinnvollen

Standorten plaziert werden.
Für die Bereitstellung der Informationen
und Dokumente sei hier dem kantonalen
Meliorationsamt, insbesondere Herrn L.

Ming, dem kantonalen Amt für Raumplanung,

insbesondere Herrn H. Bienz, dem
Bauern R. Ackermann aus Wolfwil sowie
Herrn H. Krebs (EMA) gedankt.

Anmerkungen:
1 KAfM, SWK, SIA-FKV: Moderne Meliorationen,

Leitbild, Bericht der Projektgruppe.
Zürich, 1993. S. 2/3.
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Art. 18,1,er NHG (Natur- und
Heimatschutzgesetz) lautet: «Lässt sich eine
Beeinträchtigung schutzwürdiger Lebensräume

durch technische Eingriffe unter
Abwägung aller Interessen nicht vermeiden,

so hat der Verursacher für besondere
Massnahmen zu deren bestmöglichen

Schutz, für Wiederherstellung oder an-
sonst für angemessenen Ersatz zu
sorgen.»

Gemäss einem Telefongespräch mit
Herrn H. Krebs (EMA) im September 1995.

BSB + Partner: Flurgenossenschaft Wolfwil,

Güterregulierung, Vorprojekt, Technischer

Bericht und Auswirkungen auf die
Umwelt. Oensingen, 1993; S. 22.

ebenda; S. 43. Diesem kantonalen
Paragraphen wurde bis anhin v.a. mit Biotopen
und Heckenpflanzungen, d.h. mit Kleinstflächen

Folge geleistet. Der Sinn dieser
Massnahmen wurde von Naturschutzkreisen

zunehmend kritisiert. Andere Lösungen

- auch im Zusammenhang mit dem
neuen Leitbild moderner Meliorationen -
drängten sich auf: Ersatzmassnahmen
müssen - wenn sie als angemessen und
sinnvoll gelten wollen - eine gewisse
Grösse aufweisen und zudem erstprioritär

in Vorranggebieten von Natur und
Landschaft zu liegen kommen.

Kantonale Raumplanungskommission:
Protokoll der Sitzung der Ausschüsse
Natur- und Heimatschutz und Landwirtschaft

vom 14. Dezember 1993; S.2.

Das BUWAL empfiehlt 1994 in der
Schriftenreihe Nr. 223 «Massnahmen im Sinne
von Art. 18 NHG sowie ihre Durchsetzung
gegenüber Dritten» (S. 49), dass sich
« Massnahmen nach Art. 18 NHG nur und
erst als sinnvoll erweisen, wenn der damit
erreichte Schutz oder «Naturersatz»
längerfristig aufrechterhalten werden kann.»

Kantonale Raumplanungskommission:
Protokoll der Sitzung der Ausschüsse
Natur- und Heimatschutz und Landwirtschaft

vom 14. Dezember 1993; S. 3.

ebenda.

Art. 31b Abs.1 des Landwirtschaftsgesetzes
(LwG) lautet: «Der Bund fördert

Produktionsformen, die besonders
umweltschonend oder tiergerecht sind, namentlich

den Biologischen Landbau, die
Integrierte Produktion oder die kontrollierte

Freilandhaltung in der Tierproduktion,
mit Ausgleichsbeiträgen.»

Art. 31b Abs 2 LwG lautet: «Der Bund
gewährt Beiträge für die Verwendung von
landwirtschaftlichen Nutzflächen als
ökologische Ausgleichsflächen. Er fördert
damit die natürliche Artenvielfalt.»
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